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Noch verfügte er nicht über Geldreserven, noch stellten sich dem Flüssig­
machen von Besitz, Ertrag und Arbeit Hindernisse entgegen. Wenn unsere 
Hypothese vom Vorverkauf der Ernte zutrifft, bedurfte man des Geldlei- 
hers auch, um Zugang zum Marktverkehr zu finden.

Wie stand es um den sozial bedeutendsten und wirtschaftlich stärksten 
Teil des Kundenkreises, um den Niederadel? Gesicherte Anhaltspunkte zu 
seiner Wirtschaftsgebarung109 sind aus unserer Periode nicht überliefert. 
Ob und wieweit sich seine Einkünfte veränderten, ob er unter der Geldent­
wertung zu leiden hatte oder diese in Parallele zu den kirchlichen und her­
zoglichen Grundherren mit Hilfe des Freistifts ausgleichen konnte, läßt 
sich im vorliegenden Rahmen nicht feststellen. Ganz klar ergibt sich jedoch 
aus den herzoglichen Verpfändungsregistern110, daß der Niederadel gerade 
im frühen 14. Jahrhundert ganz große Geldmengen in Bewegung setzte, um 
herzogliche Güter, Rechte und Einkünfte pfandweise zu erwerben. Die da­
bei investierten Summen laufen von 20 oder 30 lib. über einige hundert bis 
zu 3000 lib.111. Von einer „Krise des Feudalismus“112 kann man bei diesem 
Adel gewiß nicht sprechen. Nun sind sicherlich nicht alle Anleihen von 
Adeligen direkt mit solchen Pfandgeschäften in Verbindung zu bringen. 
Dies ändert jedoch nichts an der grundlegenden Tatsache. Auch der allge­
mein materiell gut, ja nach Aussage der Verpfändungsverzeichnisse oft aus­
gezeichnet gestellte Adel bedurfte im frühen 14. Jahrhundert zur Verwirk­
lichung seiner wirtschaftlichen Potenz in Geld des Vermittlers. Das gleiche 
gilt für das ebenso noch stark auf Einkünften aus der Landwirtschaft basie­
rende gehobene Stadtbürgertum.
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Das Wirtschaftssystem, aus dem die verschiedenen Sozialschichten ihre 
Nahrung und gegebenenfalls auch ihre soziale Stellung und Macht bezogen, 
war durch eine wachsende Mobilität der Besitzverhältnisse und eine perio­


